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aKtuelles zu PreisanPassungen 
im FernwärmeseKtor – 
§ 4 aVBFernwärmeV Vor dem BgH

mit freundlicher unterstützung durch 
mazars rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

energierecHtlicHer worKsHoP

30. Januar 2020, 18.00 uHr

Ort: Maternushaus, Raum Adelheid, Kardinal-Frings-Straße 1-3, 50668 Köln 



Verträge über die Versorgung mit Fernwärme werden  
regelmäßig langfristig, nach § 32 AVBFernwärmeV mit 
einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren, geschlossen. Preis- 
änderungen bei Erzeugung und Bereitstellung der Wärme 
machen bei einer so langen Laufzeit Preisanpassungen 
erforderlich. Diese erfolgen in der Praxis einseitig durch 
die Fernwärmeversorgungsunternehmen. § 4 AVBFern-
wärmeV legt insoweit lediglich fest, dass Änderungen der 
allgemeinen Versorgungsbedingungen erst nach öffent-
licher Bekanntgabe wirksam werden. 

Der BGH hat § 4 AVBFernwärmeV vergleichbare Klauseln 
in § 4 AVBEltV/AVBGasV a.F. lange Zeit als wirksame Grund- 
lage für einseitige Preisanpassungen akzeptiert. Er musste  
seine Rechtsprechung für Strom und Gas aber mo-
difizieren, weil der EuGH darin einen Verstoß gegen 
Richtlinienbestimmungen sah, die weitergehende An-
forderungen stellten. Für die Fernwärme gibt es kei-
ne entsprechenden Vorgaben seitens der EU. Gleich-
wohl hat das das OLG Frankfurt am Main am 21. 
Oktober 2019 entgegen der bis dato vorherrschenden 
Meinung entschieden, dass auch ein Fernwärmever- 
sorger laufende Verträge nicht einseitig durch öffentliche 
Bekanntmachung ändern dürfe. Das letzte Wort zu dieser 
Frage wird in Kürze der BGH haben. 

Der Workshop stellt die kontroversen Auffassungen zu 
Preisänderungsklauseln in der Fernwärme zur Diskussi-
on und beleuchtet die insoweit bestehenden Rechte und 
Pflichten von Fernwärmeversorgungsunternehmen und 
Fernwärmekunden.

Programm

18.00 – 18.30 uhr 
die möglicHKeit der änderung  
Von PreisänderungsKlauseln auF 
grundlage des § 4 aVBFernwärmeV!?
Dr. Hans-Christoph Thomale 
Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

18.30 – 19.00 uhr 
PreisstaBilität und PreissicHerHeit
im FernwärmeBereicH aus 
VerBraucHersicHt 
Leonora Holling
Holling & Müller Rechtsanwälte

19.00 – 20.00 uhr
disKussion

ab 20.00 uhr
get togetHer

Teilnahme ist frei. Aufgrund begrenzter Raumkapazität 
wird jedoch um eine Anmeldung bei  
sekretariat@ewir-koeln.de bis zum 24. Januar 2020  
gebeten. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung.


